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Kollektive Verantwortung für den Klimaschutz

IVO WALLIMANN-HELMER, ZÜRICH

Zusammenfassung: In der gegebenen globalen Governance-Struktur stellen sou-
veräne Einzelstaaten die zentralen kollektiven Akteure dar, die Verantwortung für 
einen zeitnahen und eff ektiven Klimaschutz übernehmen müssen. Dieser Aufsatz 
vertritt die These, dass die Diff erenzierung der Einzelstaaten zumutbaren Verant-
wortung die Bedingungen berücksichtigen sollte, aufgrund derer sie als kollektiv- 
verantwortungsfähige Akteure verstanden werden können. Dies gilt sowohl mit Blick 
auf ihre historische Verantwortung für die Verursachung des Klimawandels als auch 
im Hinblick auf die Zukunft. Dabei ist für zeitnahen und eff ektiven Klimaschutz von 
zentraler Bedeutung, dass die Verantwortungsfähigkeit aller Mitgliedsstaaten der 
UNFCCC erhalten bleibt, damit sie als kollektive Akteure ihren diff erenzierten Bei-
trag leisten können.

Schlagworte: Klimawandel, kollektive Verantwortung, Klimagerechtigkeit, interge-
nerationelle Gerechtigkeit, historische Gerechtigkeit

Abstract: Within the global governance structure of today, sovereign states are the 
crucial collective agents to take on responsibility for timely and eff ective climate 
protection. This paper claims that to diff erentiate the responsibilities of individual 
 states, the conditions enabling states to act as responsible collective agents must be 
considered in the fi rst place. This is the case not only with regard to their historical 
contribution to climate change, but also regarding their responsibilities towards the 
future. For timely and eff ective climate protection to be possible, it must be secured 
that all states being party to the UNFCCC remain responsible collective agents. Only 
given their capacity to be responsible collective agents, states can contribute to cli-
mate protection according to their diff erentiated responsibilities. 

Keywords: climate change, collective responsibility, climate justice, intergeneratio-
nal justice, historical justice
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Der Klimawandel stellt eine strikt globale Herausforderung dar. Egal wo auf 
unserem Globus Emissionen ausgestoßen werden, sie treffen alle Regionen 
und Menschen, am härtesten aber die Schwächsten und Verletzlichsten (Ja-
mieson und Di Paola 2015; Shue 2015). Gleichzeitig ist der Klimawandel eine 
intergenerationelle Herausforderung. Die das Weltklima verändernden, seit 
der Industrialisierung stark angestiegenen Emissionen zeitigen bereits jetzt 
und noch stärker in Zukunft Schäden und Risiken. Die kurz- und mittelfris-
tig erwarteten Schäden und Risiken lassen sich nicht mehr durch Emissions-
reduktionen (Mitigation) verhindern. Die relevanten Klimagase bleiben über 
sehr lange Zeit hinweg in der Atmosphäre und erhöhen die mittlere Erdtem-
peratur. Deshalb muss angemessener Klimaschutz kurz- und mittelfristig 
sicherstellen, dass Anpassungsmaßnahmen (Adaptation) an die veränderten 
klimatischen Bedingungen vorbereitet und möglich sind (Meyer und Roser 
2007). Längerfristig sind als Klimaschutzmaßnahme aber drastische Emis-
sionsreduktionen notwendig. Nur so sind Kettenreaktionen vermeidbar, die 
mit großer Wahrscheinlichkeit einen hohen Anstieg der mittleren Erdtem-
peratur nach sich ziehen (Clark et al. 2016; Fischlin 2009; Gesang 2012). 
Dieser käme weit über dem in Paris 2015 formulierten Ziel zu liegen, die 
Erderwärmung unter 2° Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter 
zu halten (United Nations 2015, Art. 2).

So gesehen scheint die Menschheit als Gesamtes das relevante Kol-
lektiv zu sein, das Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen muss. 
Global gesehen betrifft die Verantwortung für den Klimaschutz alle Men-
schen, intergenerationell gesehen stehen alle Menschen spätestens seit der 
einsetzenden Industrialisierung in der Verantwortung. Für einen zeitnahen 
und effektiven Klimaschutz muss man allerdings von der derzeit etablierten 
politischen Ordnung ausgehen; also von der gegebenen globalen Governan-
ce-Struktur mit souveränen Einzelstaaten und schwach ausgeprägten bzw. 
fehlenden globalen Institutionen. Deshalb nimmt dieser Aufsatz Staaten als 
die wichtigsten kollektiven Akteure in den Fokus, die Verantwortung für den 
Klimaschutz übernehmen müssen. Ich untersuche, welche Lasten einzelnen 
Staaten aufgebürdet werden dürfen, sollen sie als verantwortungsfähige, 
kollektive Akteure handlungsfähig bleiben, damit zeitnaher und effektiver 
Klimaschutz gewährleistet ist. 

Gemäß dem für die United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change (UNFCCC) zentralen Prinzip der common but differentiated 
responsibilities tragen alle Staaten gemeinsam die Verantwortung für den 
Klimaschutz. Diese Verantwortung muss aber für jeden Mitgliedsstaat der 
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UNFCCC differenziert werden (United Nations 1992, Art. 3). In der interna-
tionalen Klimapolitik spielt für diese Differenzierung die historische Verant-
wortung der Industrienationen für die Verursachung des Klimawandels eine 
zentrale Rolle. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass für diese Differenzie-
rung auch die einzelstaatliche Verantwortung gegenüber der Zukunft wich-
tig ist. Der Hauptbeitrag dieses Aufsatzes besteht aber darin, einen anderen 
grundlegenden Aspekt der UNFCCC zu beleuchten. Gemäß der  UNFCCC 
bestehen die gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
für den Klimaschutz in Abhängigkeit von den jeweiligen staatlichen Mög-
lichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen (United Nations 1992, Art. 3). Ich zei-
ge, dass das Verständnis von Staaten als verantwortungsfähigen kollektiven 
Akteuren mitbestimmt, welche Lasten ihnen für den Klimaschutz zugemutet 
werden können. 

Selbstverständlich kann man gegen ein solches Vorgehen einwenden, 
dass eine globale Herausforderung wie der Klimawandel globale Strukturen 
und Institutionen erfordere, weshalb den einzelnen Staaten weniger Gewicht 
zukommen sollte. Im folgenden ersten Abschnitt liefere ich deshalb weitere 
Gründe, weshalb Staaten meiner Meinung nach die wichtigsten kollektiven 
Akteure für den Klimaschutz darstellen (1.). Sind Staaten die wichtigsten Ak-
teure für den Klimaschutz, dann muss geklärt werden, inwiefern diese als 
verantwortungsfähige Kollektive verstanden werden können (2.). Vor die-
sem Hintergrund untersuche ich in einem dritten und vierten Schritt, welche 
Verantwortung für den Klimaschutz einzelnen Staaten aufgrund ihres histo-
rischen Beitrags zum Klimawandel und mit Blick auf die Zukunft zugemu-
tet werden kann (3./4.). Aus dieser Untersuchung leitet sich ein Prinzip ab, 
das die einzelstaatliche Verantwortung für den Klimaschutz mit Blick auf die 
einzelstaatlich-kollektive Verantwortungsfähigkeit zu differenzieren erlaubt. 
Die Diskussion dieses Prinzips zeigt, dass dem Erhalt der Verantwortungsfä-
higkeit aller Mitgliedsstaaten der UNFCCC besonderes Gewicht zukommen 
sollte (5.). Abschließend fasse ich die Ergebnisse meiner Analyse zusammen 
(6.).

1. Staaten als wichtigste Akteure für den Klimaschutz
Von der zeitlichen Dimension her beschränkt sich diese Untersuchung auf 
heute existierende und funktionsfähige Einzelstaaten. Nur Staaten können 
Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen, die handlungsfähig sind. 
Durch Bürgerkriege, schwere Umweltkatastrophen oder nicht existente poli-
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tische Strukturen in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkte Staaten, kann 
man kaum als vollumfänglich verantwortungsfähige kollektive Akteure be-
zeichnen. Darüber hinaus sind es einzig die heute Lebenden, die Maßnah-
men zugunsten des Klimaschutzes ergreifen können. Deshalb ist das für den 
Klimaschutz als relevant zu betrachtende Kollektiv auf die heute Lebenden 
eingeschränkt. Die intergenerationelle Dimension des Klimawandels spielt 
für die Differenzierung der Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz gleich-
wohl eine zentrale Rolle (Hayward 2012; Page 2008). Denn diese Differen-
zierung hängt wesentlich von der zeitlichen Dimension ab. Erstens, nicht alle 
heute existierenden und funktionsfähigen Staaten haben in der Vergangen-
heit in gleicher Weise zum Klimawandel beigetragen und davon profitiert 
(Meyer 2010). Zweitens, die Ansprüche zukünftiger Generationen definie-
ren, was heute zugunsten des Klimaschutzes unternommen werden muss 
(Roser und Seidel 2013; Meyer und Roser 2007). Dabei sind diese Ansprüche 
zukünftiger Generationen allerdings nicht unbedingt in allen Staaten gleich. 
Entsprechend ist es sinnvoll, die Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz 
nach Staaten sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als auch mit Blick auf 
die Zukunft zu differenzieren.

Selbst wenn man dieser Argumentation zustimmt, kann man anzwei-
feln, dass Staaten die wichtigsten Akteure darstellen, die Verantwortung für 
den Klimaschutz übernehmen müssen. Auf der einen Seite kann behauptet 
werden, dass die Durchsetzung und Überwachung der so differenzierten 
Verantwortlichkeiten globale Strukturen und Institutionen nötig machen. 
Aufgrund seiner globalen Dimension erfordert der Klimawandel ein globales 
Regime.1 Auf der anderen Seite mag es einleuchtender erscheinen, die Ver-
antwortung für den Klimaschutz nicht nach einzelstaatlichem Beitrag zum 
Klimawandel zu differenzieren, sondern gemäß den Emissionen, die Indivi-
duen oder sonstige relevante Akteure wie Unternehmen verursachen (Baatz 
2014; Caney 2005a; Müller 2009). Die Höhe der Emissionen dieser Akteure 
ist unabhängig von Staatsgrenzen. In jedem Land gibt es Akteure mit hohen 
und solche mit niedrigen Emissionen. Individuen und insbesondere Unter-
nehmen sind über Staatsgrenzen hinweg tätig. Im Prinzip stimme ich diesen 
beiden Einwänden zu. Eine ideale Theorie der Verantwortung für den Kli-
maschutz sollte sie berücksichtigen und integrieren. Diese beiden Einwände 
übersehen aber zwei wesentliche Schwierigkeiten. 

1 Für zwei konkrete politische Vorschläge für ein globales Klimaregime siehe 
z.B. Paulini (2009) oder Müller (2009).
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Auf der einen Seite sind Individuen und zum Teil auch Unternehmen 
tendenziell epistemisch überfordert, wenn es darum geht, das eigene Han-
deln in klimaneutralen Bahnen zu lenken. Hierfür wäre das Sammeln und 
Nachvollziehen viel zu vieler, hochkomplexer Informationen notwendig, nur 
um einzelne Entscheidungsalternativen als klimaneutral einzuschätzen. Ins-
besondere von Individuen kann man kaum verlangen, dass sie ohne Unter-
stützung bei jeder alltäglichen Entscheidung darauf bedacht sind, dass diese 
klimaneutral ausfällt (S. Miller 2011; Roser und Seidel 2013). Gleichzeitig 
kann man zwar aus globaler Perspektive im Grundsatz klären, wie hoch die 
durchschnittlichen Emissionsreduktionen einzelner Individuen oder Unter-
nehmen in bestimmten Weltregionen sein sollten. Da deren Emissionsver-
halten aber stark von lokalen Umständen und staatlichen Rahmenbedin-
gungen abhängt, müssen die ihnen zumutbaren Klimaschutzlasten relativ zu 
diesen Umständen definiert und politisch durchgesetzt werden können (D. 
Miller 2008). 

Gegeben die aktuelle globale Governance-Struktur spielen Staaten in 
beiden Fällen eine zentrale Rolle, weil sie im Rahmen ihrer Gesetzgebung die 
Obergrenzen von erlaubtem Emissionsausstoß definieren können. Dies kann 
beispielsweise mit Hilfe von Lenkungsabgaben, Steuerforderungen oder der 
Ausgabe von Emissionszertifikaten geschehen. In all diesen Fällen stellt ein 
Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern sowie den auf seinem Territorium an-
gesiedelten Unternehmen indirekt Informationen über die Klimaneutralität 
ihres Verhaltens zur Verfügung (Leist 2012). Gleichzeitig fließen bei der Im-
plementierung dieser politischen Instrumente auch Einschätzungen darüber 
ein, welche Emissionsreduktionen in einem bestimmten Staat als zumutbar 
gelten können (Baatz 2014). Diese beiden Überlegungen sprechen zwar nicht 
gegen die globale Festlegung und allenfalls Durchsetzung einzelstaatlicher 
Klimaschutzverantwortlichkeiten. Doch sie sprechen dafür, den Einzelstaa-
ten ausreichend Spielraum zu lassen, um Klimaschutzforderungen nach ih-
rem Gutdünken zu implementieren. Ansonsten bestünde kein ausreichender 
politischer Handlungsspielraum, um die einzelstaatlichen Umstände bei der 
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen angemessen zu berücksichtigen. 
Deshalb sollte die einzelstaatliche Souveränität im Rahmen eines globalen 
Klimaregimes nicht unnötig eingeschränkt werden.

Dieses letzte Argument wird noch durch eine weitere, für die folgen-
de Argumentation zentrale Überlegung gestärkt. Aufgrund der Dringlich-
keit des Klimaschutzes sind innerhalb eines ziemlich kurzen Zeitfensters 
zeitnah effektive Maßnahmen notwendig (Clark et al. 2016). Zeitnahe poli-
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tische Maßnahmen sind aber nur innerhalb der derzeit etablierten globalen 
Governance-Struktur möglich. So ineffektiv diese auch sein mag, sie stellt 
doch Strukturen bereit, die ein effektives Handeln zugunsten eines zeit-
nahen Klimaschutzes ermöglichen. Eine zu stark eingeschränkte staatliche 
Souveränität zugunsten eines globalen Klimaregimes läuft demgegenüber 
Gefahr, die Effektivität dieses Systems empfindlich zu gefährden. Denn vie-
le Staaten werden kaum bereit sein, zu viel ihrer Souveränität zugunsten 
eines globalen Klimaregimes aufzugeben (D. Miller 2008). Ich folge hier 
deshalb Beckman, der behauptet, dass das onus probandi eher auf Seiten 
derjenigen zu sehen ist, die zugunsten des Klimaschutzes die einzelstaat-
liche Souveränität einschränken oder sogar aufheben wollen, statt umge-
kehrt (Beckman 2008).

Vor dem Hintergrund der hier aufgeführten Gründe erscheint es sinn-
voll, zunächst die zumutbaren einzelstaatlichen Verantwortlichkeiten für 
den Klimaschutz zu klären; die Möglichkeit und Notwendigkeit eines ide-
alen globalen Klimaregimes in Zukunft bleibt davon unbenommen (Caney 
2005b; Caney 2011; Thompson 1999). Darüber hinaus entspricht dieser 
Fokus der gängigen Praxis der internationalen Klimapolitik. Gemäß dem 
bereits erwähnten Prinzip der common but differentiated responsibilities 
tragen alle Staaten eine gemeinsame Verantwortung für den Klimaschutz. 
Diese Verantwortung muss aber aufgrund der historischen Verantwortung 
für die Verursachung des Klimawandels und allenfalls der einzelstaatlich 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten gegenüber der Zukunft differenziert 
werden. Für einen zeitnahen und effektiven Klimaschutz im Rahmen der ge-
gebenen globalen Governance-Struktur ist zudem zu bedenken, dass Staaten 
als kollektive Akteure trotz Lasten für den Klimaschutz handlungsfähig blei-
ben. Handlungsfähig bleiben sie dann, wenn sie ihren Status als verantwor-
tungsfähige kollektive Akteure nicht verlieren. Dies heißt insbesondere auch, 
dass sie in angemessener Weise souverän bleiben sollten.

2. Staaten als verantwortungsfähige Kollektive
Um allerdings erfassen zu können, unter welchen Bedingungen Staaten ih-
ren Status als verantwortungsfähige kollektive Akteure verlieren können, 
muss klar sein, inwiefern sie überhaupt als kollektive Akteure gesehen wer-
den können. Grundsätzlich gelten Kollektive in der Debatte nur unter der 
Bedingung als verantwortungsfähig, dass sie unabhängig von ihren kon-
kreten Mitgliedern Bestand haben und über eine gewisse Organisations-
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struktur verfügen. Denn nur unter diesen Bedingungen scheint es sinnvoll, 
von einer Ansammlung von Individuen als handlungsfähigem Kollektiv zu 
sprechen, das Verantwortung für die Konsequenzen seines Handelns tra-
gen kann und muss (French 1984). In der Wirtschaftsethik wird seit Länge-
rem die Frage diskutiert, inwiefern Unternehmen als verantwortungsfähige 
kollektive Akteure angesehen werden können (French 1979; French 1984; 
Neuhäuser 2011; Werhane 1985; Velasquez 1983). Da Staaten analog zu Un-
ternehmen ebenfalls unabhängig von ihren konkreten Mitgliedern Bestand 
haben und über Organisationsstrukturen verfügen, werden in der Debatte 
Überlegungen zur Unternehmensverantwortung auch auf Staaten übertra-
gen. Diese Vorschläge zur Übertragung von Konzepten der Unternehmens-
verantwortung auf Staaten mache ich mir für die folgenden Überlegungen 
zunutze. Dabei finden sich in der Debatte um die Verantwortung um Staa-
ten analog zur Debatte um Unternehmensverantwortung zwei prominente 
Perspektiven staatlich-kollektiver Verantwortung: i.) Gemäß der ersten Per-
spektive können Staaten wie Personen Verantwortung tragen. ii.) Gemäß 
der zweiten Perspektive sind Staaten nur deshalb verantwortungsfähig, weil 
ihnen Verantwortung zugeschrieben wird.2

i.) Die erste Perspektive kollektiver Verantwortung geht davon aus, 
dass Staaten genauso wie Unternehmen nur dann als kollektiv-verantwor-
tungsfähige Akteure gelten können, wenn sie im Rahmen klar definierter Or-
ganisationsstrukturen Entscheidungen hervorbringen und umsetzen können 
(Erskine 2001; Stilz 2011; Pasternak 2013). Gemäß dieser Perspektive sind 
kollektive Akteure als nichtnatürliche Personen anzusehen, die vermittelst 
ihrer Organisationsstrukturen und den darin eingebundenen Individuen 
Intentionen ausbilden, Wissen generieren sowie Entscheidungen fällen und 
umsetzen können. Sie können deshalb wie Personen handeln und Verant-
wortung übernehmen (French 1984). Die erste Perspektive staatlich-kol-
lektiver Verantwortung setzt deshalb für die Verantwortungsfähigkeit von 
Staaten voraus, dass diese über funktionierende Organisationsstrukturen 

2 Diese Gegenüberstellung von zwei ausschließlichen Perspektiven staat-
lich-kollektiver Verantwortung ist sicherlich stark vereinfachend und sche-
matisch. Insbesondere auf vertragstheoretischen Rechtfertigungsfiguren oder 
auf Autorisierungsargumenten basierende Konzeptionen von Staaten als kol-
lektiven Akteuren wären ebenfalls zu nennen. Soweit ich sehe, stellen diese 
Sichtweisen allerdings in ihrer je eigenen Form eine Kombination der beiden 
erwähnten Perspektiven kollektiver Verantwortung dar. Erhellend in dieser 
Hinsicht sind (Parrish 2009; Stilz 2011).
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verfügen, die erlauben, politische Entscheide zu fällen und umzusetzen. Ist 
dies nicht der Fall, dann kann einem Staat gemäß dieser ersten Perspektive 
keine Handlungs- und Verantwortungsfähigkeit zukommen.

ii.) Im Gegensatz hierzu geht die zweite Perspektive staatlich-kollek-
tiver Verantwortung davon aus, dass Staaten in erster Linie deshalb verant-
wortungsfähige Akteure sind, weil ihnen Verantwortung zugeschrieben wird 
(D. Miller 2004; Stilz 2011; Jubb 2014). Denn gemäß dieser Perspektive ist 
relevant, dass politisches Verhalten Auswirkungen nach innen und außen 
zeitigt, weshalb Staaten auch (moralische) Rechte und Pflichten zukom-
men. Gemäß der zweiten Perspektive sind kollektive Akteure nur in abge-
leitetem Sinn Personen, weil ihnen der Status als Akteure entweder extern 
oder durch ihre Mitglieder zugeschrieben wird (Neuhäuser 2011). Die in-
ternationale Staatengemeinschaft weist Staaten die Verantwortung für ihr 
Handeln im Rahmen internationaler Abkommen zu. Bürgerinnen und Bür-
ger sehen ihren Staat in der Verantwortung, bestimmte Ziele zu realisieren 
und für gewisse (vergangene) Missstände einzustehen. Entsprechend sind 
aus Sicht dieser Perspektive kollektiver Verantwortung für die Verantwor-
tungsfähigkeit funktionierende Organisationsstrukturen weniger relevant. 
Das Fortbestehen der internen und externen Verantwortungszuschreibung 
ist ausreichend.

Meiner Meinung nach sind bei der Übertragung von Überlegungen zur 
Unternehmensverantwortung auf Staaten allerdings zumindest die folgen-
den zwei wesentlichen Unterschiede zwischen Unternehmen und Staaten zu 
berücksichtigen (Wall 2001; Pasternak 2013). Auf der einen Seite können 
Mitarbeitende ein Unternehmen ohne Weiteres verlassen und treten die-
sem in den allermeisten Fällen freiwillig bei. Bürgerinnen und Bürger sind 
demgegenüber meist unfreiwillig Mitglied eines Staates und können, wenn 
überhaupt, einen Staat als Mitglied nur unter hohen Kosten verlassen oder 
diesem beitreten. Auf der anderen Seite können Staaten ihre Verantwortung 
nur wahrnehmen, wenn sie die ihnen auferlegten Lasten an ihre Bürge-
rinnen und Bürger weitergeben. Das Kapital zur Begleichung ihrer Klima-
schutzlasten können Staaten anders als Unternehmen nicht durch den Kauf 
und Verkauf von Gütern im freien Markt generieren, sondern nur durch das 
Erheben von Steuern. 

Es ist deshalb von zentraler Bedeutung zu klären, welche Rolle 
Bürgerinnen und Bürger für die Möglichkeit von staatlich-kollektiver Ver-
antwortungsfähigkeit spielen, damit Staaten überhaupt als kollektive Akteu-
re gelten und handlungsfähig bleiben können. Denn meiner Meinung nach 
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existiert die plausible Gefahr, dass Staaten ihre Handlungsfähigkeit verlie-
ren, wenn ihre Verantwortungsübernahme von ihren Mitgliedern nicht aus-
reichend unterstützt wird. Politische Pattsituationen und Blockaden sind 
dabei die am wenigsten schwerwiegenden Folgen. Landesweite Proteste, 
Krawalle oder sogar Bürgerkriege wären verheerender. Beides ist in mehr 
oder weniger drastischer Weise einem zeitnahen und effektiven Klimaschutz 
abträglich, weil es die staatliche Handlungsfähigkeit und damit die Verant-
wortungsübernahme erschwert oder gar verunmöglicht. Je nachdem aller-
dings, welche der beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung Staaten zu 
kollektiven Akteuren macht, gelten andere Bedingungen für die Einbindung 
ihrer Bürgerinnen und Bürger, damit staatlich-kollektive Verantwortung 
überhaupt möglich ist. 

i.) Im Fall der ersten Perspektive sollten Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen von Organisationsstrukturen angemessenen Einfluss auf das staat-
liche Handeln nehmen können (Pasternak 2013). ii.) Im Fall der zweiten Per-
spektive ist demgegenüber eher relevant, dass die globale Staatengemein-
schaft einen Staat als verantwortungsfähigen Akteur anerkennt und dass 
sich dessen Bürgerinnen und Bürger mit ihm als kollektiv-verantwortlichem 
Akteur identifizieren können (Jubb 2014). Entsprechend ist die Garantie an-
gemessener Mitbestimmung im demokratischen Sinn nur bezüglich der ers-
ten Perspektive kollektiver Verantwortung eine zentrale Voraussetzung für 
die Verantwortungsfähigkeit von Staaten. Im Fall der zweiten Perspektive ist 
staatliche Verantwortungsfähigkeit auch dann gegeben, wenn die internati-
onale Staatengemeinschaft diese Verantwortung zuschreibt und wenn sich 
Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Staat und dessen Entscheidungen aus-
reichend identifizieren. Die Möglichkeit einer direkten Einflussnahme auf 
das staatliche Handeln hat demgegenüber weniger Bedeutung.3

Aus Sicht der Demokratietheorie wird die erste Perspektive kollektiver 
Verantwortung bevorzugt, weil sie erlaubt, die Verantwortungsfähigkeit von 
Staaten davon abhängig zu machen, ob ihre Bürgerinnen und Bürger über 

3 Auch diese Gegenüberstellung des Einbezugs von Bürgerinnen und Bürgern 
für die Möglichkeit staatlich-kollektiver Verantwortung ist angesichts der weit 
verzweigten Debatte um Bürgerrechte und -pflichten stark vereinfachend (vgl. 
z.B. Klosko 2004). Für die Zwecke der folgenden Diskussion scheinen mir die 
sich aus den beiden genannten Perspektiven kollektiver Verantwortung direkt 
ergebenden Bedingungen für den Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern für 
die Möglichkeit von staatlich-kollektiver Verantwortung aber die beiden zen-
tralen Unterscheidungen.
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die Möglichkeit verfügen, angemessen über die politischen Geschicke ihres 
Staates mitzubestimmen (Stilz 2011; Beckman 2012). Doch nicht alle Staaten 
sind Demokratien und die partizipative Mitbestimmung in politischen Ent-
scheidungen hat nicht in allen Demokratien gleiches Gewicht. Darüber hin-
aus ist es unplausibel anzunehmen, dass die Verantwortungsfähigkeit von 
Staaten einzig durch die angemessene Beteiligung aller Bürgerinnen und 
Bürger oder einzig durch deren Identifikation mit dem staatlichen Handeln 
konstituiert wird. Deshalb scheint eine angemessene Konzeption von Staa-
ten als kollektiven Akteuren bis zu einem gewissen Grad beide Perspektiven 
staatlich-kollektiver Verantwortung aufnehmen zu müssen (Parrish 2009). 

Da sich Staaten zudem über lange historische Entwicklungen hinweg 
etablieren, wage ich die sozialontologische These, dass deren Verantwor-
tungsfähigkeit stark vom historisch entwickelten Selbstverständnis als kol-
lektivem Akteur abhängt (Hampton 1997; Beckman 2012; Wallimann-Hel-
mer 2013; 2015). Denn aller Wahrscheinlichkeit nach werden Bürgerinnen 
und Bürger nur bereit sein, die Verantwortungsübernahme ihres Staates zu 
unterstützen, soweit diese mit dem historisch entwickelten Selbstverständ-
nis dessen vereinbar ist, inwiefern sie ihren Staat als kollektiv-verantwor-
tungsfähigen Akteur verstehen. Dies bedingt zentralerweise, dass die Bür-
gerinnen und Bürger in derjenigen Rolle in die Verantwortungsübernahme 
ihres Staates eingebunden sind, wie sie dies gemäß dem historisch entwi-
ckelten Selbstverständnis von ihrem Staat als verantwortungsfähigem Ak-
teur erwarten würden. 

Aus diesem Grund stellt diese Untersuchung in erster Linie eine Aus-
einandersetzung mit der Frage dar, welche Verantwortung für den Klima-
schutz Staaten zugemutet werden kann, sollen sie als kollektive Akteure 
handlungsfähig bleiben. Ihnen kann nur diejenige Verantwortung zugemu-
tet werden, die das im Laufe ihrer Geschichte entwickelte Selbstverständnis 
als verantwortungsfähige Akteure nicht untergräbt. Untergraben ist dieses 
Selbstverständnis dann, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger eines Staates 
um die Rolle gebracht sehen, die ihnen gemäß der historischen Entwicklung 
des Selbstverständnisses der Verantwortungsfähigkeit ihres Staates zuste-
hen sollte. Dabei ist wichtig zu bedenken, dass auch das historisch entwi-
ckelte Selbstverständnis staatlicher Verantwortungsfähigkeit mit großer 
Wahrscheinlichkeit bis zu einem gewissen Grad beide Perspektiven kollekti-
ver Verantwortung integriert. Denn historische Entwicklungen laufen kaum 
darauf hinaus, dass eine der beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung 
in Reinform etabliert wird.
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Die folgenden beiden Abschnitte zeigen, welche Auswirkungen die 
beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung für die einzelnen Staaten zu-
mutbare Verantwortung für den Klimaschutz mit Blick auf die historische 
Verantwortung für die Verursachung des Klimawandels und deren Zukunfts-
verantwortung haben. Daraus lässt sich ableiten, wie die Verantwortung für 
den Klimaschutz für heute existierende und funktionsfähige Staaten diffe-
renziert werden muss, sollen sie zugunsten eines effektiven und zeitnahen 
Klimaschutzes handlungsfähig bleiben. Je nachdem zu welchem Grad die 
beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung für das historisch entwickel-
te Selbstverständnis der Verantwortungsfähigkeit eines Staats relevant sind, 
fällt die zumutbare Verantwortung für den Klimaschutz mehr oder weniger 
gewichtig aus.

3. Staatlich-historische Verantwortung
Die entwickelten Industrienationen werden im Rahmen der UNFCCC als 
diejenigen Staaten gesehen, die die Vorreiterrolle für den Klimaschutz 
übernehmen sollten. Diese Forderung kann damit gerechtfertigt werden, 
dass die Industrienationen in der Vergangenheit mehr zum Klimawandel 
beigetragen haben als Entwicklungs- und Schwellenländer (United Nations 
1992, Art. 3). Oder anders gesagt, weil die entwickelten Industrienationen 
die „Sauerei“ produziert haben, müssen sie dafür geradestehen (Shue 1999). 
Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die mit dieser vereinfachenden 
Rechtfertigung einhergehen, dass den Industrienationen eine größere Ver-
antwortung für den Klimaschutz zukommt.

Betrachtet man einen Akteur als verantwortungsfähig, dann muss er, 
wie im letzten Abschnitt erwähnt, folgende Bedingungen erfüllen. Ein Akteur 
muss Intentionen ausbilden, Wissen generieren, Entscheidungen fällen und 
diese umsetzen können. Ebenso muss der Akteur, dem Verantwortung für 
einen Zustand zugeschrieben wird, derselbe sein, der diesen Zustand hervor-
gebracht hat. Jemanden vollumfänglich für eine „Sauerei“ verantwortlich zu 
machen, die er weder verhindern konnte noch wissentlich angerichtet hat, 
scheint hochgradig unfair. Vor dem Hintergrund dieser beiden Schwierigkei-
ten wurde behauptet, dass heute lebende Mitglieder von Industriena tionen 
nicht deshalb die Verantwortung für den vollen historischen Beitrag ihres 
Staates zum Klimawandel zukommt, weil sie selbst dazu beigetragen haben. 
Vielmehr müssen sie für diesen Beitrag Verantwortung übernehmen, weil 
sie von vergangenen Emissionen profitieren (Gosseries 2004; Page 2008; 
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Baatz 2013). Industrienationen und ihre Mitglieder werden in der größeren 
Verantwortung für den Klimaschutz gesehen, weil sie aufgrund vergangener 
Emission bevorteilt sind.

Mit Blick auf Staaten als kollektiv-verantwortungsfähige Akteure spie-
len diese Überlegungen eine zentrale Rolle. Je nachdem zu welchem Grad 
die beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung einen Staat zu einem 
kollektiven Akteur machen, kann einem solchen mehr oder weniger Verant-
wortung für die historische Verursachung des Klimawandels zugeschrieben 
werden. Entwickelten Industrienationen kann dabei sicherlich keine Verant-
wortung für vergangene Emissionen zukommen, weil sie diese mit der Inten-
tion produziert hätten, Klimaschäden zu verursachen. Vielmehr ist die Pro-
duktion von Emissionen ein Nebenprodukt der Sicherung und Steigerung 
von Wohlfahrt (Roser und Seidel 2013). Gleichzeitig sind auch diejenigen 
Staaten klar von ihrer historischen Verantwortung für vergangene Emissi-
onen entlastbar, die zum Zeitpunkt der vergangenen Emissionsproduktion 
nicht fähig waren, politische Entscheide umzusetzen. Dies ist bei Staaten 
dann der Fall, wenn sie während einer gewissen Zeit über keine funktionie-
renden Organisationsstrukturen verfügten.

i.) Zwei Schwierigkeiten der einfachen Rechtfertigung historischer 
Verantwortung für den Klimaschutz sind mit Blick auf die erste Perspekti-
ve staatlich-kollektiver Verantwortung von Bedeutung. Gemäß dieser Per-
spektive sind Staaten wie Personen anzusehen. Sie können aufgrund ihrer 
Organisationsstruktur wie Personen handeln und müssen deshalb genauso 
wie Personen die Verantwortung für die von ihnen verursachten Missstände 
übernehmen. Damit einem Akteur aber in vollem Maße die Verantwortung 
für sein Handeln zugeschrieben werden kann, muss er Kenntnis der Folgen 
seines Tuns haben. Ein allgemeines Verständnis der anthropogenen (men-
schengemachten) Verursachung des Klimawandels entwickelte sich aller-
dings erst im Laufe des 20. Jahrhunderts. In der wissenschaftlichen und po-
litischen Öffentlichkeit fand diese Erkenntnis erstmals breiten Niederschlag 
mit der Veröffentlichung des ersten Reports des Intergovernmental Panels 
on Climate Change (IPCC) im Jahr 1990. 

Aus diesem Grund argumentieren einige Exponenten der Klimaethik, 
dass gegenüber den Mitgliedern von Industriestaaten erst ab 1990 die volle 
Verantwortung für vergangene Emissionen eingeklagt werden könne (Trem-
mel 2012; Caney 2005a). Sind Staaten als kollektive Akteure wie Personen 
zu betrachten, dann scheint es aus demselben Grund unangemessen, ihnen 
die Verantwortung für die gesamten Emissionen zuzusprechen, die sie seit 
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Beginn der industriellen Revolution ausgestoßen haben. Denn solange kei-
ne allgemein anerkannte wissenschaftliche Kenntnis über die anthropogene 
Verursachung des Klimawandels vorhanden war, kann im Rahmen der ers-
ten Perspektive kollektiver Verantwortung nicht davon gesprochen werden, 
dass Staaten als kollektive Akteure wissentlich ihre entsprechende Verant-
wortung versäumt hätten. Es war vor 1990 für Staaten und ihre Bürgerin-
nen und Bürger gar nicht möglich, basierend auf ausreichend gesichertem 
Wissen politische Entscheidungen zugunsten des Klimaschutzes zu fällen.

Diese Argumentation erfährt Unterstützung durch eine weitere 
Schwierigkeit, mit der Zuschreibung von Verantwortung für vergangene 
Emissionen. Wie erläutert, kann ein Akteur nur dann für einen Zustand 
verantwortlich gemacht werden, wenn er auch die Möglichkeit hatte, die-
sen zu verhindern. Im Lichte der ersten Perspektive staatlich-kollektiver 
Verantwortung bedeutet dies, dass Bürgerinnen und Bürger angemessen in 
die Entscheidungsstrukturen eingebunden sein sollten, die entsprechende 
Zustände begünstigen. Auch deshalb kann gemäß der ersten Perspektive kol-
lektiver Verantwortung Staaten nicht die Verantwortung für ihre vollständi-
gen Emissionen seit der Industrialisierung zugeschrieben werden. Denn da-
für müssten die heute lebenden Mitglieder eines Staates an den politischen 
Entscheidungen beteiligt gewesen sein, die das emissionsintensive Verhal-
ten in der Vergangenheit ermöglichten. 

Dies gilt aber höchstens für eine gewisse Zeitspanne in die Vergan-
genheit, nicht aber für den gesamten historischen Zeitraum seit Beginn der 
Industrialisierung. Im Licht der ersten Perspektive staatlich-kollektiver Ver-
antwortung muss deshalb die Verantwortlichkeit für vergangene Emissionen 
stark eingeschränkt werden. Staaten kann nur so weit die Verantwortung 
für vergangene Emissionen zugeschrieben werden, wie ihre Bürgerinnen 
und Bürger an den entsprechenden politischen Entscheidungen beteiligt 
sein konnten. Deshalb dürfen gemäß der ersten Perspektive Staaten nur 
für Vorteile vergangener Emissionen zusätzlich belastet werden, für deren 
Entstehen ihre heute lebenden Bürgerinnen und Bürger eine angemessene 
Möglichkeit hatten, die gesetzlichen Rahmenbedingungen mitzubestimmen.

ii.) Blickt man allerdings aus der Perspektive des zweiten Verständ-
nisses von Staaten als kollektiv-verantwortungsfähigen Akteuren auf histo-
rische Emissionen, dann ändert sich das Bild. Gemäß dieser Perspektive sind 
Staaten so weit in die Vergangenheit für ihre Emissionen verantwortlich, 
soweit ihnen diese Verantwortung durch die internationale Gemeinschaft 
zugeschrieben wird. Diese Verantwortungszuschreibung muss aber von den 



224 Kollektive Verantwortung für den Klimaschutz

Bürgerinnen und Bürgern eines Staats geteilt werden, denn auch deren Iden-
tifikation mit der staatlichen Verantwortung ist relevant dafür, dass dieser 
als verantwortungsfähiger, kollektiver Akteur gelten kann. Die gemäß dieser 
Perspektive kollektiver Verantwortung zumutbare Verantwortung für histo-
rische Emissionen endet deshalb da, wo die Identifikation von Bürgerinnen 
und Bürgern mit dieser Verantwortungsübernahme nicht mehr ausreichend 
ist. Es scheint mir plausibel anzunehmen, dass zu schwere Klimaschutz-
lasten auch im Rahmen der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung 
die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der staatlichen Verant-
wortungsübernahme an irgendeinem Punkt unterminieren.

Dabei sind allerdings gemäß der zweiten Perspektive kollektiver Ver-
antwortung die Hürden für Bürgerinnen und Bürger sehr hoch, ihre Bereit-
schaft zur Übernahme staatlich-historischer Verantwortung aufzukünden 
(Cheneval 2011; D. Miller 2007). Denn erstens bedeutet die Identifikation 
mit einem Staat und dessen Handeln mehr, als nur von dessen Früchten 
profitieren zu dürfen. Wer bereit ist, diese Vorteile von staatlichen Errun-
genschaften anzunehmen, muss auch bereit sein, die aufgrund von Fehl-
verhalten oder anderweitiger historischer Schuld entstehenden Lasten 
mitzutragen. Bürgerinnen und Bürger müssen deshalb gemäß der zweiten 
Perspektive kollektiver Verantwortung durch ihr politisches Agieren sehr 
klar zeigen, dass sie mit dem vergangenen oder dem aktuellen staatlichen 
Handeln nicht einverstanden sind, um sich der Mitverantwortung für staat-
lich-kollektives Handeln entziehen zu können. 

Gleichzeitig bedeutet die Identifikation mit einem Staat als verant-
wortungsfähigem Akteur nicht nur eine Identifikation mit seinen Institutio-
nen und seiner Organisationsstruktur. Darüber hinaus geht damit auch eine 
Identifikation mit dessen kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen 
Errungenschaften einher. Diese Errungenschaften entstanden und exis-
tierten in vielen Fällen bereits vor der Schaffung eines Staates (Jubb 2014). 
Deshalb endet gemäß der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung 
z.B. die historische Verantwortung Deutschlands nicht mit der Wiederver-
einigung, sondern reicht weiter in die Vergangenheit. Deutsche Bürgerinnen 
und Bürger identifizieren sich meist nicht nur mit dem Deutschland nach der 
Wiedervereinigung, sondern mit der deutschen Kultur und ihren Errungen-
schaften bis weit in die Vergangenheit. 

Aus diesen Gründen kann man die entwickelten Industrienationen aus 
Sicht der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung im Prinzip für ihre 
gesamten Emissionen seit der Industrialisierung verantwortlich machen. 
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Gemäß der ersten Perspektive ist dies demgegenüber nur so weit möglich, 
als dass ausreichendes Wissen über die anthropogene Verursachung des 
Klimawandels vorhanden war und heute lebende Bürgerinnen und Bürger 
angemessenen Einfluss auf die politischen Entscheide hatten, die emissions-
intensives Verhalten fördern. 

Wie im letzten Abschnitt allerdings argumentiert, kann man aufgrund 
seiner Entstehungsgeschichte wohl kaum einen Staat einzig aufgrund einer 
der beiden Perspektiven als kollektiv-verantwortungsfähigen Akteur ver-
stehen. Vielmehr konstituieren die beiden Perspektiven kollektiver Verant-
wortung je nach Staat zu einem anderen Grad dessen Selbstverständnis als 
kollektiv-verantwortungsfähigen Akteur. Entsprechend ändert sich je nach 
in einem Staat historisch gewachsenem Selbstverständnis auch die zumut-
bare historische Verantwortung für den Klimaschutz. Darum ergibt sich im 
Lichte der Betrachtung von Staaten als kollektiven Akteuren ein detailliertes 
Bild, welche historische Verantwortung für den Klimaschutz welchen Staa-
ten zugemutet werden kann. Die einem Staat jeweils zumutbare historische 
Verantwortung für den Klimaschutz ist durch das Gewicht bestimmt, das die 
beiden Perspektiven staatlich-kollektiver Verantwortung für dessen Verant-
wortungsfähigkeit spielen.

4. Staatliche Verantwortung für die Zukunft
Bisher habe ich argumentiert, dass die historische Verantwortung von einzel-
nen Staaten für den Klimaschutz danach differenziert werden muss, welches 
Selbstverständnis in ihnen vorherrscht, dass sie als kollektive Akteure gel-
ten. Darüber hinaus kann Staaten nur diejenige historische Verantwortung 
für den Klimaschutz zugemutet werden, die ihre Bürgerinnen und Bürger 
im Rahmen des vorherrschenden Selbstverständnisses staatlich-kollektiver 
Verantwortung bereit sind zu unterstützen. Eine ähnliche These vertrete ich 
in diesem Abschnitt bezüglich der einzelstaatlichen Zukunftsverantwortung. 
Für die Übernahme von Zukunftsverantwortung erhält die Unterstützung 
durch die Bürgerinnen und Bürger eines Staates allerdings höheres Gewicht, 
als dies bei der historischen Verantwortung für den Klimaschutz der Fall ist.

Mit Blick auf die Verantwortung, die Staaten gegenüber der Zukunft 
zu tragen haben, erscheint die Rede von Zumutbarkeit auf einen ersten Blick 
allerdings verfehlt. Vielmehr scheint die Zukunftsverantwortung von Staa-
ten zu definieren, was von ihnen als kollektiv-verantwortungsfähigen Akteu-
ren erwartet wird. Gleichwohl macht auch in diesem Kontext die Rede von 
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Zumutbarkeit Sinn. Denn damit ein Staat seine Handlungsfähigkeit nicht 
verliert, kann von ihm gemäß der bisherigen Argumentation nicht mehr ver-
langt werden als das, wofür ihn seine Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
der Zukunft als verantwortlich sehen. Wie im letzten Abschnitt führt dies 
zur Schlussfolgerung, dass von Staaten gemäß der ersten Perspektive kollek-
tiver Verantwortung weniger Klimaschutz verlangt werden kann als gemäß 
der zweiten Perspektive. Diese Schlussfolgerung fällt allerdings weniger klar 
aus als bezüglich der historischen Verantwortung für die Verursachung des 
Klimawandels.

i.) Mit Blick auf die erste Perspektive staatlich-kollektiver Verantwor-
tung stellt sich die Frage, inwiefern die Organisationsstrukturen eines Staats 
die Übernahme von Zukunftsverantwortung überhaupt ermöglichen. Diese 
müssen erlauben, entsprechende Intentionen auszubilden, Wissen zu ge-
nerieren sowie Entscheidungen zu fällen und umzusetzen. Dabei kann aber 
von einem Staat, der als Akteur wie eine Person Verantwortung übernimmt, 
nicht mehr Zukunftsverantwortung erwartet werden, als seine Bürgerinnen 
und Bürger bereit sind, ihm zu übertragen. Denn gemäß der ersten Pers-
pektive staatlich-kollektiver Verantwortung ist die Verantwortungsfähigkeit 
eines kollektiven Akteurs wesentlich durch die angemessene Beteiligung sei-
ner Mitglieder an Entscheidungsprozessen bestimmt. Ohne eine im Rahmen 
der staatlichen Institutionen gegebene Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger zur Übernahme einer gewissen Zukunftsverantwortung ist deshalb 
gemäß der ersten Perspektive kollektiver Verantwortung eine entsprechende 
Verantwortungsübernahme durch einen Staat gar nicht möglich. 

Gemäß der ersten Perspektive kollektiver Verantwortung legen also 
im Wesentlichen die Bürgerinnen und Bürger fest, welche Verantwortung 
ein Staat gegenüber der Zukunft übernimmt. Ob im Rahmen dieser Pers-
pektive kollektiver Verantwortung ein Staat seine Zukunftsverantwortung 
wahrnimmt, hängt aus diesem Grund wesentlich von der Haltung seiner 
heute lebenden Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Zukunft ab. Dass 
Bürgerinnen und Bürger bereit sind, langfristige Politikmaßnahmen zu tra-
gen, zeigen die Beispiele der Verteidigungspolitik oder Investitionen in die 
Kernenergie. In beiden Fällen haben stärker partizipatorisch organisierte 
Staaten wie Demokratien im Rahmen langfristiger Planungsentscheidungen 
Investitionen getätigt, die zeigen, dass im Rahmen der ersten Perspektive 
kollektiver Verantwortung sehr wohl Zukunftsverantwortung möglich ist 
(Birnbacher 1995). Für das Übernehmen angemessener Zukunftsverantwor-
tung besteht aber keine Garantie.
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Diese Zurückhaltung kann mit skeptischen Einwänden bezüglich der 
Fähigkeit von Demokratien gestützt werden, in ihren Entscheiden trotz ange-
messener Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger ausreichend zukunfts-
gerichtet zu sein (Thompson 2010; MacKenzie 2016): Erstens, Menschen 
neigen dazu, kurzfristige Vorteile gegenüber langfristigen zu bevorzugen. 
Es ist daher wahrscheinlich, dass sie unmittelbar überprüfbare Ergebnisse 
langfristigeren Politikzielen vorziehen. Zweitens, mit Blick auf die erste Per-
spektive kollektiver Verantwortung sollten politische Entscheidungen die 
Urteile der Bürgerinnen und Bürger in angemessener Weise widerspiegeln, 
wie sich Gesetze auf ihre Interessen auswirken. Neigen Menschen deshalb 
tatsächlich zu kurzfristigen Interessen, dann besteht die Gefahr der unzu-
reichenden Übernahme von Zukunftsverantwortung. Drittens, angemessene 
Entscheide bezüglich der Zukunft, insbesondere wenn der Klimawandel be-
troffen ist, setzen das Verständnis komplexer wissenschaftlicher Zusammen-
hänge voraus. Zu deren Verständnis können sich die wenigsten Bürgerinnen 
und Bürger ausreichende Kenntnisse aneignen. Bürgerinnen und Bürger 
neigen deshalb dazu, sich eher gegen Politikmaßnahmen auszusprechen, die 
nur vor dem Hintergrund des Verständnisses komplexer wissenschaftlicher 
Zusammenhänge rechtfertigbar sind.

ii.) Gemäß der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung wird 
Staaten als kollektiven Akteuren die Verantwortung für die Zukunft zu-
geschrieben. Dies geschieht im Rahmen der UNFCCC durch die Unter-
zeichnung entsprechender Abkommen. Doch ob diese Abkommen für ei-
nen Staat tragbar sind, hängt gemäß der zweiten Perspektive kollektiver 
Verantwortung wesentlich davon ab, mit welcher Zukunftsverantwortung 
Bürgerinnen und Bürger ihren Staat identifizieren. Dabei scheint mir in 
diesem Rahmen die folgende Annahme plausibel zu sein: Bürgerinnen und 
Bürger werden ihrem Staat zumindest die Verantwortung für den Erhalt 
desjenigen zuschreiben, weshalb sie ihn als kollektiv-verantwortungsfähi-
gen Akteur verstehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Bürgerinnen 
und Bürger von ihrem Staat erwarten, dass er auch in Zukunft handlungs-
fähig bleibt. Gemäß der Argumentation im letzten Abschnitt bedeutet die 
Identifikation mit einem Staat als verantwortungsfähigem Akteur aller-
dings nicht nur ein Wertschätzen seiner Organisationsstruktur. Vielmehr 
geht damit auch eine Wertschätzung seiner kulturellen, technologischen 
und wirtschaftlichen Errungenschaften einher. All dies zu erhalten, so die 
Annahme, würden Bürgerinnen und Bürger mit der Zukunftsverantwor-
tung ihres Staates identifizieren. 
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Aus Sicht der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung würden 
die Bürgerinnen und Bürger ihren Staat in der Verantwortung sehen, z.B. 
Kulturgüter zu erhalten, die Stromversorgung zu sichern oder wirtschaftli-
che Einbußen möglichst zu verringern. Diese Argumentation mag zwar dar-
auf hindeuten, dass man Staaten gemäß der zweiten Perspektive kollektiver 
Verantwortung eine größere Zukunftsverantwortung für den Klimaschutz 
zumuten kann. Denn in allen Staaten ist der Erhalt zumindest einiger kul-
tureller, technologischer und wirtschaftlicher Errungenschaften durch die 
Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels gefährdet. Dennoch sind 
Zweifel angebracht, ob dies in allen Staaten zwangsläufig eine größere Be-
reitschaft zum Klimaschutz bedeutet. Denn der Erhalt von in einem Staat 
durch den Klimawandel gefährdeten kulturellen, technologischen und wirt-
schaftlichen Errungenschaften muss nicht notwendigerweise mit Klima-
schutz in Verbindung gesehen werden. Vielmehr besteht sogar eine große 
Wahrscheinlichkeit, dass Klimaschutz als Gefahr für den Erhalt der staatli-
chen Errungenschaften verstanden wird. So argumentierte z.B. G.W. Bush 
seinerzeit im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft, er sei nicht bereit, die 
Errungenschaften des American Way of Life zugunsten des Kyoto-Protokolls 
zu opfern (Singer 2002). Bush sah also die Errungenschaften der USA durch 
die im Kyoto-Protokoll geforderten Klimaschutzmaßnahmen gefährdet und 
schien davon auszugehen, dass dies die Bürgerinnen und Bürger der USA 
ebenso sehen und sie die USA mit keiner entsprechenden Zukunftsverant-
wortung identifizieren.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass auch mit Blick auf die Zu-
kunftsverantwortung die einzelstaatliche Verantwortung für den Klima-
schutz differenziert werden muss. Gemäß der ersten Perspektive kollektiver 
Verantwortung können Staaten nur diejenigen Klimaschutzlasten zugemutet 
werden, die ihre Bürgerinnen und Bürger in deren Zukunftsverantwortung 
übertragen. Im Rahmen der zweiten Perspektive scheint demgegenüber die 
Annahme plausibel, dass Staaten insoweit Zukunftsverantwortung für den 
Klimaschutz zugemutet werden kann, soweit dies für den Erhalt der eigenen 
Verantwortungsfähigkeit und damit der eigenen Errungenschaften notwen-
dig erscheint. Sofern deshalb gemäß der zweiten Perspektive kollektiver Ver-
antwortung die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, den Erhalt der Errun-
genschaften ihres Staates mit Klimaschutz in Verbindung zu bringen, wird 
in solchen Staaten eine höhere Bereitschaft für den Klimaschutz vorhanden 
sein. Entsprechend kann diesen auch eine größere Zukunftsverantwortung 
zugeschrieben werden. 
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Je nachdem zu welchem Grad also die beiden Perspektiven kollekti-
ver Verantwortung Staaten zu kollektiven Akteuren machen, kann die zu-
mutbare staatliche Zukunftsverantwortung ebenfalls differenziert werden. 
Für diese Differenzierung hat allerdings die Unterstützung der staatlichen 
Verantwortungsübernahme durch die Bürgerinnen und Bürger gewichtigere 
Bedeutung, als dies mit Blick auf die historische Verantwortung für den 
Klimaschutz der Fall ist. Denn die zumutbare Zukunftsverantwortung für 
den Klimaschutz hängt wesentlich von der Haltung der Bürgerinnen und 
Bürger einzelner Staaten gegenüber der Zukunft ab.

5. Prinzip und die Bedeutung des Erhalts der 
Verantwortungsfähigkeit

Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass die zumutbare staatlich-kollekti-
ve Verantwortung im Hinblick auf die Vergangenheit und mit Blick auf die 
Zukunft differenziert werden muss. Dabei legt die Diskussion nahe, dass 
Staaten, die wie Personen eher aufgrund der ersten Perspektive kollektiver 
Verantwortung als kollektive Akteure gelten, weniger Verantwortung für den 
Klimaschutz zugemutet werden kann. Solchen Staaten kann weniger Verant-
wortung für den Klimaschutz zugemutet werden, weil ihre Verantwortungs-
fähigkeit wesentlich dadurch bestimmt ist, dass heute lebende Bürgerinnen 
und Bürger mitbestimmen können sollten, welche Verantwortung ihr Staat 
übernehmen muss. Demgegenüber zeigt die bisherige Argumentation, dass 
Staaten, die eher aufgrund der zweiten Perspektive kollektiver Verantwor-
tung als kollektive Akteure gelten, mehr Verantwortung für den Klimaschutz 
zugemutet werden kann. Denn die Identifikation mit einem Nationalstaat als 
verantwortungsfähigem Akteur setzt neben dem Wertschätzen seiner Errun-
genschaften auch voraus, die negativen Nebeneffekte dieser Errungenschaf-
ten mittragen zu müssen.

Diese Aussagen haben allerdings nur graduelle Gültigkeit. Gemäß 
meiner sozialontologischen These gilt ein Staat aufgrund seiner historischen 
Entwicklung kaum ausschließlich aus Sicht einer der beiden Perspektiven 
kollektiver Verantwortung als verantwortungsfähiger Akteur. Vor diesem 
Hintergrund ergibt sich folgendes Prinzip zur Differenzierung der zumut-
baren Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz, soll die Verantwortungsfä-
higkeit von Staaten zugunsten eines zeitnahen und effektiven Klimaschutzes 
erhalten bleiben: 
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Die einem Staat zumutbare Verantwortung für den Klimaschutz hängt 
von zwei graduellen Faktoren ab: i.) Sie wird umso geringer, umso be-
deutender im Sinne der ersten Perspektive kollektiver Verantwortung 
die angemessene Beteiligung seiner Bürgerinnen und Bürger für seine 
kollektive Verantwortungsfähigkeit ist. ii) Sie wird umso größer, je ge-
wichtiger im Sinne der zweiten Perspektive kollektiver Verantwortung 
die Identifikation seiner Bürgerinnen und Bürgern mit seinen Errun-
genschaften für seine Verantwortungsfähigkeit ist.

Da diese beiden Faktoren aufgrund der unterschiedlichen historischen Ent-
wicklung in verschiedenen Staaten verschiedenes Gewicht haben, wird mit 
diesem Prinzip auch die zumutbare Verantwortlichkeit für den Klimaschutz 
differenzierbar. Die mit dieser Differenzierung mögliche Verteilung der zu-
mutbaren Verantwortlichkeiten erscheint aber aufgrund des faktischen Bei-
trags der Industrienationen zum Klimawandel sowie deren technologischer 
und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zunächst kontraintuitiv. Denn das 
Prinzip scheint für die Industrienationen die Übernahme eines geringeren 
Beitrags zum Klimaschutz zu rechtfertigen, als dies gemäß dem üblichen 
Verständnis des Prinzips der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-
wortlichkeiten der Fall sein sollte. Dies aus zwei Gründen.

Auf der einen Seite haben die entwickelten Industrienationen nach-
weislich am meisten zur Verursachung des Klimawandels beigetragen. Da 
diese Nationen mehrheitlich demokratisch organisiert sind und in ihnen al-
ler Wahrscheinlichkeit nach eher ein Selbstverständnis kollektiver Verant-
wortung im Sinne der ersten Perspektive ausgebildet worden ist, kann ihnen 
gemäß dem abgeleiteten Prinzip weniger Verantwortung für den Klima-
schutz zugemutet werden. Eine höhere Klimaschutzbelastung ist demgegen-
über Entwicklungs- und Schwellenländern zumutbar, weil diese tendenziell 
eher weniger partizipatorisch organisiert sind und deshalb eher aufgrund 
von Verantwortungszuschreibung im Sinne der zweiten Perspektive als ver-
antwortungsfähig gesehen werden können. Dies ist eine Konsequenz, die 
man gerne vermeiden würde, weil es unfair erscheint, die Hauptverursacher 
des Klimawandels als weniger belastbar für den Klimaschutz auszuzeichnen. 

Diese Konsequenz des abgeleiteten Prinzips ist auf der anderen Seite 
auch deshalb kontraintuitiv, weil es die entwickelten Industrienationen sind, 
die über die technologischen und wirtschaftlichen Ressourcen verfügen, um 
erwartete Klimaschäden und -risiken zeitnah und effizient zu minimieren. 
Entwicklungs- und Schwellenländer sind demgegenüber viel eher auf Unter-
stützung angewiesen. Dies v.a. auch deshalb, weil kurz- und mittelfristig die 
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Entwicklungs- und Schwellenländer den größten Klimaschäden und -risiken 
gegenüberstehen (IPCC 2014). 

Betrachtet man diese beiden kontraintuitiven Konsequenzen aller-
dings etwas genauer, erlauben sie zuhanden der internationalen Klima politik 
drei weniger kontraintuitive Empfehlungen zugunsten eines zeitnahen und 
effektiven Klimaschutzes. 

Erstens, auch wenn gemäß dem abgeleiteten Prinzip den Industriena-
tionen tendenziell weniger weitreichende historische Verantwortung für den 
Klimaschutz zugemutet werden kann, bedeutet dies nicht, dass sie von einer 
höheren historischen Verantwortung vollständig entlastet sind. Für ihre im 
Vergleich zu weniger partizipatorisch organisierten Entwicklungsländern 
immer noch sehr hohen Emissionen seit 1990 kann ihnen sehr wohl eine 
größere Verantwortung zugemutet werden (United Nations Statistics Divi-
sion 2015). Verrechnet man die Emissionen entwickelter Industrienationen 
seit 1990 zudem mit den Emissionen von Schwellenländern wie Brasilien, 
China oder Indien seit der Industrialisierung, dann wird die Differenz staat-
lich-historischer Verantwortung eher kleiner. Dies bedeutet, dass sich die 
zumutbaren historischen Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz einiger 
Schwellenländer und der meisten entwickelten Industrienationen viel früher 
angleichen werden bzw. im Fall von China bereits angeglichen haben. Mit 
Blick auf einige Schwellenländer fällt deshalb die Differenzierung der zu-
mutbaren Verantwortlichkeiten für den Klimaschutz aufgrund historischer 
Emissionen weniger stark ins Gewicht, als in der internationalen Klimapoli-
tik häufig angenommen wird. Aufgrund der ihnen zumutbaren historischen 
Verantwortung werden deshalb die Klimaschutzlasten einiger Schwellenlän-
der in näherer Zukunft ähnlich ausfallen müssen wie für viele Industrienati-
onen. Entsprechend sollte in der internationalen Klimapolitik die Auseinan-
dersetzung um die historische Verantwortung für den Klimaschutz ein viel 
geringeres Gewicht erhalten als üblich.

Zweitens, zusätzlich zu diesen empirischen Fakten erhöht sich die 
historische Verantwortung von Industrienationen dadurch, dass Staaten 
kaum einzig aufgrund der angemessenen Beteiligung ihrer Bürgerinnen und 
Bürger zu kollektiven Akteuren werden. Industrienationen müssen deshalb 
bereit sein, zu dem Grad höhere Klimaschutzlasten auf sich zu nehmen, zu 
dem die Identifikation mit ihren ökonomischen, technologischen und kul-
turellen Errungenschaften für ihre Verantwortungsfähigkeit relevant ist. Je 
stärkeres Gewicht also die zweite Perspektive kollektiver Verantwortung für 
die Verantwortungsfähigkeit einzelner Industrienationen hat, je höher fallen 
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die ihnen zumutbaren Klimaschutzlasten mit Blick auf vergangene Emissi-
onen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch für den Erhalt der eigenen 
Errungenschaften für die Zukunft aus. Dies bedeutet, dass die zumutbare 
Verantwortung auch für Industrienationen gewichtiger ausfallen wird, als 
das abgeleitete Prinzip auf den ersten Blick vorzuschlagen scheint. 

Für die internationale Klimapolitik ist dabei relevant, dass die einzel-
nen Staaten – seien es Industrienationen oder Entwicklungs- und Schwel-
lenländer – ausweisen, bis zu welchem Grad ihre Verantwortungsfähigkeit 
durch die Identifikation ihrer Bürgerinnen und Bürger mit ihren Errungen-
schaften bestimmt ist und welches Gewicht die angemessene Beteiligung ih-
rer Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen dafür hat. Denn 
dies erlaubt festzulegen, wann einzelne Staaten aufgrund zu hoher Klima-
schutzlasten ihre Verantwortungsfähigkeit zu verlieren drohen. 

Diese ersten beiden Empfehlungen haben besonderes Gewicht mit 
Blick auf eine dritte Empfehlung, die sich aus der bisherigen Diskussi-
on ergibt. Der Erhalt der kollektiven Verantwortungsfähigkeit aller an der 
UNFCCC beteiligten Staaten sollte ein zentrales Ziel der internationalen 
Klimapolitik sein. Denn wie oben dargelegt, setzt ein zeitnaher und effek-
tiver Klimaschutz voraus, dass die Parteien der UNFCCC als einzelstaatli-
che, kollektive Akteure fähig sind, Verantwortung für den Klimaschutz zu 
übernehmen. Deshalb definiert die Differenzierung der Verantwortung für 
den Klimaschutz nach dem abgeleiteten Prinzip nicht nur, welche Belastun-
gen einzelnen Staaten zugemutet werden kann. Die Tatsache, dass zeitna-
her und effektiver Klimaschutz im Rahmen der bestehenden globalen Go-
vernance-Struktur realisiert werden muss, setzt auch eine wechselseitige 
Verantwortung aller Parteien der UNFCCC voraus, die Verantwortungsfä-
higkeit aller Staaten für die Zukunft zu erhalten. Andernfalls besteht eine 
sehr wahrscheinliche Gefahr, dass zeitnaher und effektiver Klimaschutz 
verunmöglicht wird. Für den Erhalt der Verantwortungsfähigkeit aller Par-
teien der UNFCCC sollte die internationale Klimapolitik deshalb nicht nur 
die Zumutbarkeit von Klimaschutzbelastungen für einzelne Staaten im Auge 
behalten. Genauso zentral, wenn nicht sogar wichtiger ist die Sicherung des 
Funktionierens der aktuell bestehenden globalen Governance-Struktur mit 
verantwortungsfähigen Einzelstaaten, die die zentralen kollektiven Akteure 
für einen zeitnahen und effektiven Klimaschutz darstellen.

Aus diesem Grund erhalten die gemeinsamen, aber differenzierten 
Verantwortlichkeiten aller Parteien der UNFCCC mit Blick auf die Zukunft 
besonderes Gewicht. Für zeitnahen und effektiven Klimaschutz ist in ers-
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ter Linie relevant, dass alle Staaten verantwortungsfähig bleiben und als 
kollektive Akteure ihren Teil zum Klimaschutz beitragen können. Deshalb 
muss bekannt sein, unter welchen Bedingungen sie als verantwortungsfä-
hige, kollektive Akteure gelten. Dabei scheint mir wichtig anzumerken, dass 
die einzelnen Staaten zumutbaren Verantwortlichkeiten nicht einzig durch 
Überlegungen zu deren Verantwortungsfähigkeit bestimmt sind, sondern 
zusätzlich durch deren ökonomische und technologische Leistungsfähigkeit 
(Birnbacher 2015). Diese beiden zusätzlichen Kriterien zur Differenzierung 
der zumutbaren Verantwortlichkeit für den Klimaschutz werden insbeson-
dere dann relevant, wenn es darum geht, Anpassungsmaßnahmen zuguns-
ten des Erhalts der Verantwortungsfähigkeit von Staaten bereitzustellen, die 
durch den Klimawandel und seine Folgen besonders stark gefährdet sind 
(Wallimann-Helmer 2016; Huggel et al. 2016).

6. Fazit
Das aus der Diskussion der beiden Perspektiven kollektiver Verantwortung 
abgeleitete Prinzip der zumutbaren einzelstaatlich-kollektiven Verantwor-
tung für den Klimaschutz führt zwar auf einen ersten Blick zu kontraintu-
itiven Konsequenzen. Gegeben aber die empirischen Fakten, die graduelle 
Abhängigkeit der Verantwortungsfähigkeit einzelner Staaten von beiden 
Perspektiven kollektiver Verantwortung und die Tatsache, dass die globale 
Governance-Struktur für zeitnahen und effektiven Klimaschutz notwendig 
ist, werden diese Konsequenzen relativiert und führen zu drei Empfehlungen 
an die internationale Klimapolitik. Gleichzeitig zeigt das abgeleitete Prinzip, 
weshalb zumindest einige Industrienationen nicht ausreichend kooperations-
bereit sind. Da bei den meisten Industrienationen politische Partizipation für 
deren Verantwortungsfähigkeit hohes Gewicht hat, ist es schwierig, von ihnen 
Klimaschutzverantwortung einzufordern, die zu weit in die Vergangenheit 
reicht und gleichzeitig bezüglich der Zukunft mehr fordert, als ihre Bürgerin-
nen und Bürger bereit sind, in die Verantwortung ihres Staats zu übertragen. 

Darüber hinaus erlaubt das abgeleitete Prinzip zu zeigen, dass Indus-
trienationen in Widersprüche geraten, wenn sie weniger Klimaschutzbelas-
tung zugunsten des Erhalts der eigenen kulturellen, wirtschaftlichen und 
technologischen Errungenschaften einfordern. Denn der Rückbezug auf die-
se Forderung bedeutet ein Zugeständnis, dass die eigene Verantwortungsfä-
higkeit nicht nur durch die erste Perspektive kollektiver Verantwortung be-
stimmt ist, sondern zu einem Teil auch durch die zweite Perspektive. Doch 
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schlussendlich sollte aus der vorhergehenden Diskussion v.a. eines klar 
geworden sein. Der Erhalt der Verantwortungsfähigkeit aller Mitgliedsstaa-
ten der UNFCCC sollte in der internationalen Klimapolitik ausreichendes 
(mehr) Gewicht erhalten, weil sonst zeitnaher und effektiver Klimaschutz als 
deren gemeinsame, aber zu differenzierende Verantwortung kaum gesichert 
werden kann. 
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